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Einleitung des Wegeeinziehungsverfahrens für das östliche Teilstück eines un-
benannten Wirtschaftsweges - Weg westlich der Kreuzung „Am Hevixberg/Mer-
gelkuhle“ - im Stadtteil Lembeck 
 
Die Stadt Dorsten als Straßenbaubehörde beabsichtigt, gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.1995 (SGV.NRW. 91), das östliche Teilstück eines unbenannten Wirtschaftsweges - Weg west-
lich der Kreuzung „Am Hevixberg/Mergelkuhle“ - für den öffentlichen Verkehr einzuziehen. 
 
Da die angrenzenden Grundstückseigentümer des von der beabsichtigten  Einziehung betroffenen 
Wegeteilstückes auf eine zusätzliche Erschließung ihrer angrenzenden Grundstücke über den öffent-
lichen Wirtschaftsweg schriftlich verzichtet haben, hat der Weg hier keine Verkehrsbedeutung mehr 
und soll somit für den öffentlichen Verkehr eingezogen werden. 
 
Von der beabsichtigten Einziehung ist das nachfolgend aufgeführte Grundstück betroffen: 
 
 Gemarkung Flur Flurstück 
   Lembeck 3  35 tlw. 
 
Eigentümerin des v. g. Grundstücks ist die Stadt Dorsten. 
 
Die Karte (Anlage) ist Bestandteil dieser Bekanntmachung. Hieraus sind die genaue Lage und Ab-
grenzung der von der beabsichtigten Einziehung betroffenen Wegefläche ersichtlich. Ergänzend kön-
nen Lagepläne beim Vermessungsamt, Verwaltungsgebäude Halterner Straße 28, 1. OG im Zimmer 
111, während der Dienststunden mo-do 8.00 Uhr – 16.00 Uhr und fr 8.00 Uhr – 13.00 Uhr eingese-
hen werden. 
 
Die Einleitung des Einziehungsverfahrens wird hiermit gemäß § 7 (4) des StrWG NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gegen die beabsichtigte Einziehung können innerhalb von 3 Monaten nach erfolgter Bekanntma-
chung (Erscheinungsdatum des Amtsblattes) Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Bürgermeister der Stadt Dorsten, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten erhoben werden. Sollen Ein-
wendungen zur Niederschrift gegeben werden, kann dieses während der Dienststunden mo-do 8.00-
16.00 Uhr und fr 8.00-13.00 Uhr auch in den v. g. Diensträumen geschehen. 
 
Dorsten 29.06.2023  
 
 
Der Bürgermeister 
I.V. 
gez.     
Holger Lohse   

(Technischer Beigeordneter)  
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Öffentliche Bekanntmachung der neuen Satzung der Jagdgenossenschaft Dorsten VII  
 
Die genehmigte Satzung liegt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung drei Wochen bei 
der Stadt Dorsten, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten, 1. Etage, Raum 102, während 
der Dienststunden öffentlich aus
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